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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Groß Nemerow beauftragt den Bürgermeister und 
seinen 1. Stellvertreter einen Städtebaulichen Vertrag zur Erschließung des 
südlichen Teilbereiches des B-Planes Nr. 4b „Feriendorf Tollenseheim“ 
abzuschließen.

Sachverhalt
Die Gemeinde kann Städtebauliche Verträge mit folgendem Gegenstand 
schließen:

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den 
Vertragspartner auf 
eigene Kosten; dazu gehört auch die Erschließung durch nach Bundes- oder nach 
Landesrecht beitragsfähige sowie nicht beitragsfähige Erschließungsanlagen.

Der Vorhabenträger – Herr Marc Boeder, Am Friedrichshain 10, 10407 Berlin OT 
Prenzlauer Berg - trägt die Kosten der Erschließung des südlichen Teilbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 4b „Feriendorf Tollenseheim“ entsprechend dem 
beiliegenden Städtebaulichen Vertrag.

rechtliche Grundlagen
§ 11 BauGB (Städtebaulicher Vertrag) 
Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n
1 Städtebaulicher Vertrag Boeder (öffentlich)



Städtebaulicher Vertrag 
zur Erschließung des südlichen Teilbereiches des 

Bebauungsplanes Nr. 4b  
„Feriendorf Tollenseheim"  

 
 

zwischen  
 
 

der Gemeinde Groß Nemerow 
vertreten durch den Bürgermeister 
Herrn Wilfried Stegemann 
und den 1. stellv. Bürgermeister 
Herrn Martin Lembke 
über das Amt Stargarder Land 
Mühlenstraße 30 
17094 Burg Stargard 

 
- nachstehend „Gemeinde“ genannt -  

 
und 

 
 

Herrn Marc Boeder 
Am Friedrichshain 10 
10407 Berlin OT Prenzlauer Berg 
 

- nachstehend „Herrn Boeder“ genannt - 
 
 

Präambel 
 

A. Durch diesen städtebaulichen Vertrag soll ein Verfahren zur Erschließung 
des südlichen Teilbereiches des Bebauungsplanes Nr. 4b „Feriendorf 
Tollenseheim“ abgesichert, vorbereitet und durchgeführt werden. 
 

B. Wesentliches Merkmal dieses Vertrages ist die grundsätzliche 
Übernahme der Erschließungskosten der mit dem Vertrag in 
Zusammenhang stehenden Leistungen durch Herrn Boeder. 
 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

 
 1.  Der vorliegende Städtebauliche Vertrag regelt gemäß § 11 

Baugesetzbuch die Vorbereitung und Durchführung der Erschließung 
auf der Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 4b „Feriendorf 
Tollenseheim" mit den vorliegenden Änderungen. 
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 2.   Die Zuständigkeit der Gemeinde für die förmliche Planaufstellung des 

Gebietes wird durch diesen Vertrag nicht berührt. 
 

§ 2 
Art und Umfang von Planungsleistungen, 

Ausgleichsmaßnahmen und von Erschließungsanlagen 
 

 1.  Herr Boeder übernimmt, in Abstimmung mit der Gemeinde, die Planung, 
Vermessung und Herstellung der für die Erschließung der Grundstücke 
erforderlichen Bauleitplanungen, Ausgleichsmaßnahmen und 
Erschließungsanlagen im südlichen Teilbereich des B-Planes Nr. 4b 
„Feriendorf Tollenseheim“ (Gemarkung Krickow, Flur 1, Teilfläche von 
Flurstück 4/3 und Flurstück 4/4), insbesondere werden die Leistungen 
wie folgt vereinbart: 

 
a) Über die Herstellung der Anlagen zur Versorgung mit Trinkwasser,  

Breitband und Elektroenergie sowie zur Schmutz- und 
Regenwasserentsorgung hat sich Herr Boeder mit den betreffenden 
Versorgungsunternehmen abzustimmen und gesonderte Verträge zu 
schließen. Die Kosten trägt Herr Boeder.  

b) Herr Boeder schafft die notwendigen Voraussetzungen und verpflichtet 
sich im südlichen Teilbereich des B-Planes Nr. 4b eine 
Löschwasserzisterne mit einem Fassungsvermögen von mind. 96 m³ zu 
errichten, zu befüllen und dauerhaft zur Sicherung des Brandschutzes 
auf seine Kosten zu unterhalten. Die Feuerwehren des Amtsbereiches 
müssen bei einem Bedarfsfall jederzeit die Löschwasserzisterne nutzen 
können und das Heranfahren an die Löschwasserzisterne muss durch 
den Eigentümer jederzeit gewährleistet werden. 
Bei dem Bau bzw. der Errichtung der Zisterne ist die DIN 14230 
einzuhalten und die Zisterne ist mit einem Saugrohr vorzusehen. 

c) Herr Boeder stellt rechtzeitig die Erschließungsplanungen der Gemeinde 
vor und stimmt sich mit der Gemeinde hierzu ab. 

d) Herr Boeder beginnt spätestens 2 Jahre nach Abschluss dieses 
Vertrages mit den Erschließungsarbeiten. Herr Boeder verpflichtet sich 
vor der Erweiterung der Bebauung den jeweiligen Bereich zuvor 
vollständig zu erschließen. Ebenso verpflichtet sich Herr Boeder nur 
vollständig erschlossene Grundstücke und Häuser zu veräußern. 

 
    2.   Herr Boeder bzw. die von ihm beauftragten Planungsbüros verpflichten 

sich, mit den jeweils zuständigen Stellen der Gemeinde vertrauensvoll 
zusammenzuarbeiten. 

 
 Die Gemeinde gewährt Herrn Boeder und dem beauftragten 
Planungsbüro in jeder Phase des Planverfahrens die erforderliche 
Unterstützung. 
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§ 3 
Finanzierung der Baumaßnahmen und der Planung 

 
Herr Boeder trägt alle Kosten, die für die Erschließung des 
Vertragsgebietes anfallen. 

 
§ 4 

Kündigung und Nachbesserung 
 

  1.  Die Gemeinde ist zur Kündigung berechtigt, wenn Herr Boeder nicht 
innerhalb von 2 Jahren nach Abschluss dieses Vertrages mit der 
Erschließung begonnen hat, im Übrigen zu jeder Zeit, wenn Umstände 
bekannt werden, die ein Festhalten an diesen Vertrag billigerweise 
nicht mehr als zumutbar erscheinen lassen.  

 
     2. Eine Kündigung des Vertrages kann – von beiden Vertragsparteien – nur 

erfolgen, wenn die Ausführung des Vertrages technisch und/oder 
rechtlich unmöglich ist und sich eine Anpassung aus diesem Grunde 
ausschließt. 
 

      3.  Kündigungen sind durch schriftliche Erklärung gegenüber dem anderen 
Vertragspartner auszuüben. 

 
§ 5 

Haftungsausschluss/Kostenregelung 
 

   Eine Haftung der Gemeinde für etwaige Aufwendungen von Herrn 
Boeder, ist ausgeschlossen. 

  
§ 6 

Schlussbestimmungen 
 

1. Der Vertrag ist 2-fach ausgefertigt. Nebenabreden bestehen nicht. Die 
Gemeinde und Herr Boeder erhalten je eine Ausfertigung. 
 

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, 
die dem ursprünglich gewollten Sinn und Zweck dieses Vertrages 
rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Änderungen, Ergänzungen, 
Aufhebung oder Übertragung dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

 
    3.  Es ist Herrn Boeder gestattet, Rechte und Pflichten auf einen 

geeigneten Dritten zu übertragen. 
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§ 7 
Wirksamwerden des Vertrages 

 
Der Vertrag wird mit Unterschrift beider Vertragspartner wirksam. 

 
Anlage: 
B-Plan Nr. 4b „Feriendorf Tollenseheim“ einschließlich der 1. und 2. 
Änderung des B-Planes Nr. 4b „Feriendorf Tollenseheim“ 
 
 
Groß Nemerow ,………………..  Berlin,…………………. 

 
 

Für die Gemeinde      
Groß Nemerow: 
 
 
 
…………………………...   …………………………… 
Stegemann     Marc Boeder 
Bürgermeister     

 
………………………….. 
Martin Lembke 
1. stellv. Bürgermeister 
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